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Ausschreibung der Stelle  
eines zentralen Schulpsychologen/ 
einer zentralen Schulpsychologin  

für die Gymnasien an der staatlichen  
Schulberatungsstelle für Mittelfranken 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus  

vom 2. August 2012 Az.: III.6-5 S 4305.8-6a.67 679 

 
Die Stelle eines zentralen Schulpsychologen/einer 
zentralen Schulpsychologin für die Gymnasien an 
der staatlichen Schulberatungsstelle für Mittelfran-
ken ist zum 25. Februar 2013 neu zu besetzen. Die 
Schulberatungsstelle ist der Dienststelle des Minis-
terialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfran-
ken zugeordnet. Sie ist als zentrale, schulartüber-
greifende Informations- und Beratungsstelle für 
Mittelfranken zuständig und damit Ansprechpartner 
für Eltern, Schüler und Lehrkräfte sowie für Schul-
leitungen und Schulaufsicht.  
 
Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A 15 ausge-
bracht. 
 
Die Tätigkeit ist auf fünf Jahre befristet. 
 
Die Tätigkeit umfasst gemäß der Bekanntmachung 
zur Schulberatung in Bayern vom 29. Oktober 2001 
(KWMBl I S. 454), geändert durch Bekanntma-
chung vom 24. Juni 2011 (KWMBl S. 136), fol-
gende Aufgabenschwerpunkte: 

− Einzelberatung von Schülern und Eltern bei 
schulischen Problemen und Krisen 

− Beratung und Unterstützung von Lehrkräften 
und Kollegien in pädagogisch-psychologischen 
Fragen 

− Beratung und Unterstützung der Schulleitungen 
und Schulaufsichtsbehörden in Fragen der 
Weiterentwicklung von Schule 

− Mitwirkung an Dienstbesprechungen und Fort-
bildungsveranstaltungen im Rahmen der fach-
lichen Betreuung von Beratungslehrkräften und 
Schulpsychologen 

− Zusammenarbeit mit inner- und außerschuli-
schen Einrichtungen und Kooperationspart-
nern, mit den Universitäten, der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung sowie 
dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung 

 
Es können sich Beamte und Beamtinnen im staatli-
chen Schuldienst bewerben, die die Befähigung für 
das Lehramt an Gymnasien besitzen, sich als staat-
liche Schulpsychologen bzw. Schulpsychologinnen 
qualifiziert haben und die über mehrjährige Erfah-
rungen in der schulpsychologischen Beratungstä-
tigkeit sowie über gute wissenschaftliche und päda-
gogische Qualifikationen verfügen.  
 

Besonders berücksichtigt werden Bewerber, die 
Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung von 
Beratungslehrkräften haben bzw. die in der Semi-
narausbildung im Gebiet Psychologie oder im Fach 
Schulpsychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt tätig waren.  
 
Zudem wird erwartet, dass der Bewerber bzw. die 
Bewerberin über die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Arbeit im Team verfügt. Engagement für die grund-
legenden Belange der Schulberatung in allen Schul-
arten wird vorausgesetzt. Der Bewerber bzw. die 
Bewerberin soll moderne Methoden einer erwach-
senengerechten Fortbildungsdidaktik beherrschen 
und muss bereit sein, seine/ihre Kompetenzen lau-
fend zu erweitern. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist für die Besetzung mit 
einem/einer Schwerbehinderten geeignet. Schwer-
behinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.  
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen be-
sonders aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerber/Bewerberinnen reichen ihre Bewerbun-
gen unter Angabe der privaten Anschrift mit einer 
tabellarischen Darstellung des beruflichen Werde-
gangs auf dem Dienstweg beim Ministerialbeauf-
tragten für die Gymnasien in Mittelfranken ein. 
Falls die letzte dienstliche Beurteilung länger als 
vier Jahre zurückliegt oder in vereinfachter Form 
erstellt wurde, ist durch die jeweils zuständige Stel-
le eine in der Aussagekraft einer periodischen Beur-
teilung gleichkommende Anlassbeurteilung zu 
erstellen. Der Dienstvorgesetzte der Bewerber 
nimmt zur Bewerbung Stellung. Der Ministerialbe-
auftragte für die Gymnasien in Mittelfranken legt 
die Bewerbungen gesammelt dem Staatsministeri-
um vor. Als für die staatliche Schulberatungsstelle 
für Mittelfranken zuständigen Dienstvorgesetzten 
wird ihm empfohlen, seinerseits eine Stellungnah-
me abzugeben – ggf. unter Einbeziehung des Lei-
ters der staatlichen Schulberatungsstelle. 
 
Den Bewerbern und Bewerberinnen wird empfoh-
len, sich beim Ministerialbeauftragten für die Gym-
nasien in Mittelfranken vorzustellen. In diesem 
Zusammenhang wird unter der Voraussetzung, dass 
Reisekosten nicht gewährt werden, vom Dienstvor-
gesetzten auf Antrag eine Dienstreise genehmigt. 
 
Termin zur Vorlage der Bewerbung 
 
beim Ministerialbeauftragten  
für die Gymnasien in Mittelfranken  
vier Wochen 
 
und zur Vorlage beim Staatsministerium (Ref. III.6) 
sechs Wochen 
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nach Erscheinen des Amtsblatts. 
 

Elfriede Ohrnberger  
Ministerialdirigentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abiturprüfung 2014 zum Erwerb der  
fachgebundenen Hochschulreife an  

Berufsoberschulen und Fachoberschulen sowie 
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der  

allgemeinen Hochschulreife 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus 

vom 14. August 2012 Az.: VII.6-5 S 9500-7-7.48 547 

 
1. Die Abiturprüfung 2014 zum Erwerb der fach-

gebundenen Hochschulreife an Berufsober-
schulen und Fachoberschulen findet nach fol-
gendem Terminplan statt: 

 
Deutsch: Montag, 

26. Mai 2014 
8.00 bis 
13.00 Uhr 

Englisch: Dienstag, 
27. Mai 2014 

9.00 bis 
10.30 Uhr 
(Reading-
Teil) 
11.00 bis 
12.15 Uhr 
(Writing-
Teil) 

Mathematik: Mittwoch, 
28. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Biologie: Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Betriebswirt-
schaftslehre 
mit Rech-
nungswesen: 

Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Pädagogik/ 
Psychologie: 

Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Gestaltung: Freitag, 
30. Mai 2014 

8.00 bis 
13.15 Uhr 

Physik: Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

 
2. Die mündliche Gruppenprüfung in Englisch 

kann im Zeitraum vom 5. Mai bis 23. Mai 
2014 durchgeführt werden. 

 
3. Bewerber, die keiner Schule angehören oder an 

der von ihnen besuchten Schule die Abschluss-

prüfung zum Erwerb der fachgebundenen 
Hochschulreife nicht ablegen können (andere 
Bewerber), haben ihre Zulassung bis zum 
1. März 2014 bei der Fachoberschule oder Be-
rufsoberschule zu beantragen, an der die Prü-
fung abgelegt werden soll. 

 
4. Der schriftliche Teil der Ergänzungsprüfung in 

der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife findet am Mittwoch, 
dem 21. Mai 2014, von 9.00 bis 11.00 Uhr 
statt. Die Meldung zur Ergänzungsprüfung ist 
bis zum 1. März 2014 bei der Berufsoberschule 
oder Fachoberschule einzureichen.  

 Schüler, die anstelle der Ergänzungsprüfung an 
der Latinumsprüfung des Gymnasiums teil-
nehmen wollen, müssen sich bis spätestens 
15. Dezember dafür an einem Gymnasium an-
melden. 

 
5. Die Durchführung der Prüfung richtet sich 

nach der Schulordnung für die Berufliche 
Oberschule – Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen (Fachober- und Berufsoberschul-
ordnung – FOBOSO). 

 
6. Für die Prüfungsanforderungen sind die für die 

Berufsoberschule bzw. Fachoberschule erlas-
senen Lehrpläne in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung maßgebend. 

 
7. Zeugnisdatum für die Hochschulreife ist Frei-

tag, der 11. Juli 2014. Spätestens an diesem 
Tag hat der Prüfungsausschuss die Gesamtno-
ten festzusetzen und über das Bestehen der 
Prüfung zu entscheiden. 

 
Josef Kufner  

Ministerialdirigent 
 
StAnz 2012 Nr. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachabiturprüfung 2014 zum Erwerb der  
Fachhochschulreife  

an Fachoberschulen und Berufsoberschulen  

Bekanntmachung des Bayerischen  Staatsministerums  
für Unterricht und Kultus 

vom 14. August 2012 Az.: VII.6-5 S 9500-6-7.48 546 

 
1. Die schriftliche Fachabiturprüfung 2014 zum 

Erwerb der Fachhochschulreife an Fachober-
schulen und Berufsoberschulen findet nach fol-
gendem Terminplan statt: 
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Deutsch: Montag, 
26. Mai 2014 

9.00 bis 
13.00 Uhr 

Englisch: Dienstag, 
27. Mai 2014 

9.00 bis 
10.30 Uhr 
(Reading-
Teil) 
11.00 bis 
12.00 Uhr 
(Writing-
Teil) 

Mathematik: Mittwoch, 
28. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Biologie: Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Betriebs-
wirt-
schaftslehre 
mit Rech-
nungswesen: 

Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Pädagogik/ 
Psychologie: 

Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

Darstellung 
(praktische 
Prüfung): 

Freitag, 
30. Mai 2014 

8.00 bis 
13.15 Uhr 

Physik: Freitag, 
30. Mai 2014 

9.00 bis 
12.00 Uhr 

 
2. Die mündliche Gruppenprüfung in Englisch 

kann im Zeitraum vom 5. Mai bis 23. Mai 
2014 durchgeführt werden. 

 
3. Bewerber, die keiner Schule angehören oder an 

der von ihnen besuchten Schule die Abschluss-
prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife 
nicht ablegen können (andere Bewerber), ha-
ben ihre Zulassung bis zum 1. März 2014 bei 
der öffentlichen Fachoberschule zu beantragen, 
an der die Prüfung abgelegt werden soll. 

 
4. Die Durchführung der Prüfung richtet sich 

nach der Schulordnung für die Berufliche 
Oberschule – Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen (Fachober- und Berufsoberschul-
ordnung – FOBOSO). 

 
5. Für die Prüfungsanforderungen sind die ein-

schlägigen Lehrpläne für die Fachoberschule 
bzw. Berufsoberschule in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgebend. 

 
6. Zeugnisdatum für die Fachhochschulreife ist 

Freitag, der 11. Juli 2014. Spätestens an diesem 
Tag hat der Prüfungsausschuss die Gesamtno-
ten festzusetzen und über das Bestehen der 
Prüfung zu entscheiden. 

 
Josef Kufner  

Ministerialdirigent 
 
StAnz 2012 Nr. 37 

 
 

Ausschreibung einer Referentenstelle 
an der Regierung von Schwaben 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus 

vom 22. August 2012 Az.: IV.3-5 P 7001.1.1-4b.84 483 

 
Die  Stelle  eines  Referenten  bzw.  einer  Referen-
tin (Regierungsschulrat/Regierungsschulrätin der 
BesGr. A 14) für das Sachgebiet 40.1 „Volksschu-
len − Erziehung/Unterricht/Qualitätssicherung“ an 
der Regierung von Schwaben ist zur Bewerbung 
ausgeschrieben.  
 
Die zu besetzende Stelle im Sachgebiet 40.1 um-
fasst im Wesentlichen folgende Aufgabenbereiche: 

− Aktuelle Fragen und Weiterentwicklungen der 
Grundschule 

− Planung und Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen 

− Fachliche Fragen des Vorbereitungsdienstes 
der Lehramts-, Fachlehrer- und Förderlehrer-
anwärter 

− Organisation und Betreuung des Vorberei-
tungsdienstes für das Lehramt an Grundschulen 
und das Lehramt an Mittelschulen, der Fach-
lehrer und der Förderlehrer 

− Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Zweiten Staatsprüfungen für die 
Lehrämter an Grundschulen und Mittelschulen 
(LPO II), Zweite Lehramtsprüfung der Fach-
lehrer (ZAPO – F II) und Zweite Prüfung der 
Förderlehrer (ZAPO/FöL II) 

− Fortbildung der Seminarleiter und Seminarlei-
terinnen 

 
Es können sich Schulaufsichtsbeamte bzw. Schul-
aufsichtsbeamtinnen oder Beamte bzw. Beamtinnen 
bewerben, die unbeschadet der allgemeinen beam-
ten- und laufbahnrechtlichen Erfordernisse die 
Lehramtsbefähigung an Volksschulen, an Grund- 
oder an Hauptschulen besitzen und eine mindestens 
vierjährige Bewährung im Volksschuldienst, im 
Grund- oder Mittel-/Hauptschuldienst in einem 
Amt als Konrektor bzw. Konrektorin, Rektor bzw. 
Rektorin, Beratungsrektor bzw. Beratungsrektorin 
oder Seminarrektor bzw. Seminarrektorin besitzen. 
Der Bewährungszeit stehen Zeiten einer Tätigkeit 
als Institutsrektor bzw. Institutsrektorin, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bzw. wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Hochschulbereich oder Mitarbeiter 
bzw. Mitarbeiterin in der Schulaufsicht gleich. 
 
Vorausgesetzt werden 

− umfassende Kenntnisse über aktuelle Entwick-
lungen im Unterricht der Grundschule und der 
Mittelschule  

− vertiefte praktische Kenntnisse im Bereich der 
Grundschule und/oder der  Mittelschule 

− Organisationsfähigkeit 
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− Beratungskompetenz 

− Team- und Kommunikationsfähigkeit. 
 
Erwünscht sind 

− berufliche Erfahrungen in der zweiten Phase 
der Lehrerbildung (Seminarleitung) 

− sichere Anwenderkenntnisse der gängigen 
EDV-Programme. 
  

Es wird erwartet, dass der Beamte bzw. die Beam-
tin Wohnung am Dienstort selbst oder in angemes-
sener Nähe nimmt. 
 
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
strebt eine Erhöhung des Frauenanteils am Schul-
aufsichtspersonal an. Frauen werden deshalb be-
sonders aufgefordert, sich zu bewerben.  
Die ausgeschriebene Stelle ist nicht teilzeitfähig.  
 
Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen 
wird im Amtlichen Schulanzeiger der Regierung 
von Schwaben veröffentlicht. 
 

Josef Kufner  
Ministerialdirigent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU- Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen 

(LLP) 2007 bis 2013 
Ausschreibung der Aktion COMENIUS 

Antragsrunde 2013 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus 

vom 27. August 2012 Az.: I.5-5 L 0121.3.2-1a.77 984 

 
Das Programm für lebenslanges Lernen (LLP) 
fördert mit einer Mittelausstattung von 6,97 Mrd. € 
die transnationale Zusammenarbeit im Bildungsbe-
reich im Zeitraum von Januar 2007 bis Dezember 
2013. Die Aktion COMENIUS umfasst den schuli-
schen Bereich. 
Im Programmjahr 2013 nehmen neben den 27 EU-
Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Zypern), die EFTA/EWR-Staaten (Island, 
Liechtenstein, Norwegen), die Kandidatenländer 
Kroatien und Türkei und zudem die Schweiz teil. 
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ehemalige Jugos-
lawische Republik Mazedonien, Montenegro und 
Serbien können nur eingeschränkt am LLP teilneh-
men. Einzelheiten hierzu sind der Aufforderung der 
Europäischen Kommission zur Einreichung von 
Vorschlägen 2013 für das LLP zu entnehmen (amt-
liche Dokumente unter 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_de.htm).  
 
COMENIUS 
 
Das Programm COMENIUS umfasst COMENIUS 
Schulpartnerschaften,  COMENIUS Regio, 
COMENIUS Lehrerfortbildung im Ausland, 
COMENIUS Assistenzzeiten und COMENIUS 
Zentrale Aktionen (Multilaterale Projekte und 
Netzwerke, Flankierende Maßnahmen). 
Die Anträge fast aller Programmteile (Ausnahme: 
COMENIUS Regio) sind online und in Papier-
form (mit Originalunterschriften und Stempel der 
Einrichtung) auf dem Postweg einzureichen. An-
tragsteller werden gebeten, sich vor Antragstellung 
auf den Internetseiten der Nationalen Agentur im 
Pädagogischen Austauschdienst (NA im PAD) 
(http://www.kmk-pad.org) sowie des Bayerischen 
Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB) (http://www.eu-bildungspro-
gramme.info) über das Antragsverfahren für die 
jeweilige Aktion und über eventuelle Änderungen 
der Antragstermine zu informieren. Auf der Inter-
netseite der NA im PAD finden sich zudem die 
aktuellen Antragsformulare. Bayerische An-
tragsteller haben die Möglichkeit, sich am ISB (bei 
Herrn Markus Schiele, Tel.: 089 2170-2244, Fax: 
089 2170-2205, E-Mail: markus.schiele@isb.bay-
ern.de) eingehend zu COMENIUS beraten zu las-
sen. 
 
Seit dem Programmjahr 2012 reichen bayerische 
Antragsteller – neben dem Online-Antrag (Aus-
nahme: COMENIUS Regio) – die Papierfassung 
ihrer Originalanträge auf COMENIUS Schulpart-
nerschaften, COMENIUS Regio, COMENIUS 
Lehrerfortbildung und COMENIUS Assistenzzeiten 
direkt bei der Nationalen Agentur im Pädagogi-
schen Austauschdienst (NA im PAD), Postfach 
2240, 53012 Bonn, ein. Auch Anträge auf COME-
NIUS Vorbereitende Besuche und Kontaktseminare 
zur Vorbereitung von COMENIUS Schulpartner-
schaften bzw. COMENIUS Regio-Partnerschaften 
sind direkt an die NA im PAD zu richten. 
Alle gestellten Anträge für COMENIUS-
Maßnahmen sind unbedingt zeitgleich in Kopie 
auch an das Staatsinstitut für Schulqualität und 
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Bildungsforschung (ISB), z. H. Herrn Markus 
Schiele, Schellingstraße 155, 80797 München, zu 
senden. Die Kopie ist als solche kenntlich zu 
machen.  
 

Die Teilnahme bayerischer Schulen bzw.  
bayerischer Lehrkräfte an COMENIUS  

ist sehr erwünscht! 
 
COMENIUS Schulpartnerschaften 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle staatlichen, staatlich 
anerkannten und staatlich geförderten Schulen aller 
Schularten.  
COMENIUS Schulpartnerschaften gliedern sich in 
zwei Teilaktionen: 
 
a)  Multilaterale Schulpartnerschaften 
 

Mindestens drei Schulen aus drei verschiede-
nen Teilnehmerstaaten arbeiten an einem selbst 
gewählten Thema von gemeinsamem Interesse. 
Der Schwerpunkt des Projekts kann dabei auf 
Schüleraktivitäten, auf Fragen des Schulmana-
gements oder auch auf pädagogisch-
didaktischen Fragestellungen liegen. Wichtiger 
Bestandteil sind regelmäßige Projekttreffen an 
den beteiligten Partnerschulen. 

 
b)  Bilaterale Schulpartnerschaften 
 

Zwei Schulen aus zwei Teilnehmerstaaten ar-
beiten an einem Projekt mit dem Ziel, die Fä-
higkeit zum Gebrauch von Fremdsprachen 
durch die gemeinsame Arbeit an einem Projekt 
zu fördern. Die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler müssen mindestens zwölf Jahre alt 
sein. Zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist 
ein mindestens zehntägiger Aufenthalt einer 
Schülergruppe an der Partnerschule sowie ein 
entsprechender Gegenbesuch. Während der 
Austauschphase muss eine intensive hand-
lungsorientierte und themenbezogene Zusam-
menarbeit zwischen den deutschen und auslän-
dischen Schülerinnen und Schülern stattfinden. 
Die Unterschiede zu einem herkömmlichen 
Schüleraustausch ohne Projektarbeit müssen 
klar erkennbar sein.  

 
Alle Schulpartnerschaften (multilateral und bilate-
ral) werden für die Dauer von zwei Jahren geför-
dert. Während der gesamten Zeit muss eine konti-
nuierliche Projektarbeit gewährleistet sein. Die 
Projekte sind daher entsprechend zu konzipieren.  
 
Die Förderung von COMENIUS Schulpartner-
schaften erfolgt in Form eines pauschalen Förder-
betrags, der Kosten für Aktivitäten vor Ort und für 
sogenannte Mobilitäten (grenzüberschreitende 
Reise einer Person – Schülerin/Schüler oder Lehr-
kraft – an eine  Partnerschule  im Rahmen  der 
COMENIUS Schulpartnerschaft) abdeckt. Die 

Zuschüsse orientieren sich an der Projektgröße, die 
sich ausschließlich nach der Mindestanzahl von 
Mobilitäten bemisst. Bei ausreichendem Budget 
können zusätzliche Mobilitäten durchgeführt wer-
den. 
 

Voraussichtliche Zuschüsse für Schulpartner-
schaften (Pauschalen für deutsche Antragsteller) 
zum Antragstermin 2013: 

COMENIUS – Multilaterale Partnerschaften: 

mindestens 4 Mobilitäten pro Partner: 9.000 €  

mindestens 8 Mobilitäten pro Partner: 14.000 € 

mindestens 12 Mobilitäten pro Partner: 18.000 €  

mindestens 24 Mobilitäten pro Partner: 22.000 € 
 

COMENIUS – bilaterale Partnerschaft: 

mindestens 12 Mobilitäten pro Partner: 18.000 € 

mindestens 24 Mobilitäten pro Partner: 22.000 € 
 
Vorbereitende Besuche und Kontaktseminare 
für multilaterale oder bilaterale Schulpartner-
schaften 
 
Zur Anbahnung von Projekten zwischen Schulen 
werden Vorbereitende Besuche sowie der Besuch 
von Kontaktseminaren bezuschusst.  
Für Vorbereitende Besuche können pro Antrag 
stellender Schule bis zu zwei Personen eine Förde-
rung erhalten. Anträge auf Vorbereitende Besuche 
müssen möglichst frühzeitig, spätestens aber vier 
Wochen vor dem geplanten Besuchstermin vorlie-
gen und vor der Antragstellung für das eigentliche 
Projekt bei der NA im PAD sowie in Kopie beim 
ISB eingereicht werden. Der Vorbereitende Besuch 
muss mindestens einen Tag vor dem europaweit 
gültigen  Antragstermin  im  Februar  2013 für 
COMENIUS Schulpartnerschaften abgeschlossen 
sein. 
COMENIUS Kontaktseminare geben interessierten 
Schulen (je ein Vertreter pro Schule), die erstmals 
eine COMENIUS Schulpartnerschaft beantragen 
möchten und noch keine bzw. nicht genügend Part-
nerschulen gefunden haben, die Möglichkeit, im 
Rahmen von drei- bis viertägigen Seminaren mit 
Teilnehmern aus ganz Europa geeignete Partner zu 
finden und eine gemeinsame Projektidee zu entwi-
ckeln.  
 
Wichtige Hinweise für den Antragstermin 2013: 
 
1. Europaweit gültiger Antragstermin sowohl 

für die Online-Fassung als auch für die 
Papier-Fassung des Antrags ist der 
21. Februar 2013. 

 
2. Die zum Programmjahr 2012 geänderten 

Antragswege für die Papierfassungen (Origi-
nal an die NA im PAD, Kopie an das ISB) 
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sind unbedingt zu beachten (s. o.). Auf den 
Kopien für das ISB ist die Angabe der jewei-
ligen bayerischen Schulnummer erforderlich. 

 
3. Für Schulen, die zum Termin 2013 einen 

Antrag auf COMENIUS-Schulpartnerschaft 
stellen wollen, bietet das ISB vom 14. Januar 
2013 bis zum 18. Januar 2013 eine Bera-
tungswoche am Staatsinstitut für Schulquali-
tät und Bildungsforschung, Schellingstra-
ße 155, 80797 München, an. Antragsteller er-
halten die Gelegenheit, ihren Antrag formal 
und inhaltlich überprüfen zu lassen. Die Bera-
tung erfolgt nur auf Grundlage eines bereits 
ausgearbeiteten Projektantrags. Für die Teil-
nahme ist eine vorherige Terminvereinbarung 
dringend erforderlich. Interessierte Schulen 
wenden sich diesbezüglich bitte telefonisch 
oder per E-Mail an Herrn Markus Schiele, 
ISB, Tel.: 089 2170-2244, E-Mail: mar-
kus.schiele@isb.bayern.de. Anmeldeschluss 
ist der 7. Januar 2013.   

 
4. Teilnehmende Schulen informieren ihre 

vorgesetzten Dienststellen per Abdruck über 
die direkt erfolgte Antragstellung. 

 
5. Es ist zu beachten, dass über die COMENIUS 

Schulpartnerschaft ein Zwischen- und ein 
Abschlussbericht zu erstellen ist. Entspre-
chende Hinweise dazu werden auf den Inter-
netseiten des Pädagogischen Austauschdiens-
tes eingestellt (http://www.kmk-pad.org). 

 
6. Ausführliche Informationen zum Programm 

(Antragstermin, Antragsweg etc.) finden sich 
auf den Internetseiten des PAD 
(http://www.kmk-pad.org) und des ISB 
(http://www.eu-bildungsprogramme.info).  

 
Auf der Internetseite des ISB (http://www.eu-
bildungsprogramme.info, „Bayerische EU-Pro-
jekte“) sind bayerische Schulen aufgelistet, die 
bereits erfolgreich an einem Projekt mit ausländi-
schen Partnerschulen im Rahmen von COMENIUS 
zusammenarbeiten. Diese Schulen werden gebeten, 
den an einem europäischen Bildungsprojekt interes-
sierten Schulen partnerschaftlich für eine erste 
Information zur Verfügung zu stehen. Darüber 
hinaus geben die bayerischen COMENIUS-
Moderatoren (aufgelistet auf o. g. Internetseite des 
ISB) Auskunft zum Programm.  
 
 
COMENIUS Regio 
 
COMENIUS Regio fördert seit 2009 die Zusam-
menarbeit zwischen lokalen bzw. regionalen Be-
hörden im Schulwesen. Regio-Partnerschaften 
bestehen aus zwei Partnerregionen (Grenzregionen 
oder weiter voneinander entfernte Gebiete), in de-

nen jeweils folgende Einrichtungen an der Partner-
schaft beteiligt sein müssen: 

− eine lokale oder regionale Behörde der Schul-
verwaltung mit Zuständigkeiten für öffentliche, 
staatlich anerkannte, staatlich genehmigte bzw. 
staatlich geförderte Schulen, 

− mindestens eine Schule oder vorschulische 
Einrichtung, die im Rahmen von COMENIUS 
Schulpartnerschaften antragsberechtigt ist, 

− eine weitere relevante lokale Organisation 
(z. B. Jugend- oder Sportvereine, Eltern- und 
Schülervereinigungen, lokale Institute zur Fort- 
und Weiterbildung von Lehrpersonal, Unter-
nehmen, Museen, andere Anbieter im Bil-
dungsbereich).  

Antragsberechtigt sind ausschließlich Behörden der 
Schulverwaltung. Regio-Partnerschaften werden für 
die Dauer von zwei Jahren gefördert.  
 
Zuschüsse für COMENIUS Regio setzen sich 
folgendermaßen zusammen:  
 
1.  Mobilitätspauschale, abhängig von der Min-

destzahl der Mobilitäten (grenzüberschreitende 
Reise einer Person in die jeweilige Partnerregi-
on im Rahmen der Partnerschaft) und der Ent-
fernung zwischen den Partnerregionen:  

 
 mindes-

tens 
4 Mobili-
täten 

mindes-
tens  
8 Mobili-
täten 

mindes-
tens  
12 Mobi-
litäten 

mindes-
tens  
24 Mobi-
litäten 

Entfer-
nungen 
über 300 
km 

4.000 € 8.000 € 10.000 € 20.000 € 

Entfer-
nungen 
bis zu 
300 km 

2.000 € 4.000 € 5.000 € 10.000 € 

 
2.  Weitere Projektkosten (außer Personalkosten) 

bis zu einer Höhe von 25.000 €  
 
Anträge müssen bis zum 21. Februar 2013 ge-
stellt werden. Die oben beschriebenen Antragswege 
für die Papierfassungen (Original an die NA im 
PAD, Kopie an das ISB) sind unbedingt zu beach-
ten. 
 
Vorbereitende Besuche und Kontaktseminare 
für COMENIUS Regio 
 
Zur Anbahnung von COMENIUS Regio-
Partnerschaften werden Vorbereitende Besuche 
sowie der Besuch von Kontaktseminaren bezu-
schusst.  
Für Vorbereitende Besuche können pro Antrag bis 
zu zwei Personen (davon mindestens eine aus einer 
Schulverwaltungsbehörde) eine Förderung erhalten. 
Anträge auf Vorbereitende Besuche müssen mög-
lichst frühzeitig, spätestens aber vier Wochen vor 
dem geplanten Besuchstermin vorliegen und vor 
der Antragstellung für das eigentliche Projekt bei 



 196*                                                                              KWMBeibl Nr. 17*/2012 
 

der NA im PAD sowie in Kopie beim ISB einge-
reicht werden. Der Vorbereitende Besuch muss 
mindestens einen Tag vor dem europaweit gültigen 
Antragstermin im Februar 2013 für COMENIUS 
Regio-Partnerschaften abgeschlossen sein.  
COMENIUS Regio Kontaktseminare geben interes-
sierten potentiellen Antragstellern, die erstmals eine 
Regio-Schulpartnerschaft beantragen möchten und 
noch keinen Partner gefunden haben, die Möglich-
keit, im Rahmen von drei- bis viertägigen Semina-
ren mit Teilnehmern aus ganz Europa eine geeigne-
te Partnereinrichtung zu finden und eine gemeinsa-
me Projektidee zu entwickeln.  
 
Weitere Informationen  zu COMENIUS Regio inkl. 
Vorbereitenden Besuchen und Kontaktseminaren 
(u. a. Antragstellung, Fristen, Merkblätter, Höhe 
der Förderung) finden sich auf den Internetseiten 
des PAD (http://www.kmk-pad.org) und des ISB 
(http://www.eu-bildungsprogramme.info). 
 
COMENIUS Assistenzzeiten 
 
Im Rahmen dieser Aktion gibt es folgende Förder-
möglichkeiten: 
 
a)  Gastschulen 
 

Schulen aller Schulformen und -stufen können 
eine COMENIUS Assistenzkraft beantragen, 
die für einen Zeitraum von mindestens drei 
Monaten bis zu maximal zehn Monaten an der 
Gastschule tätig ist. Der Assistenzkraft soll an 
der Gastschule der Erwerb von pädagogischen 
Erfahrungen durch Mithilfe im Unterricht er-
möglicht werden. Die Assistenzkraft kann für 
verschiedene Aufgaben eingesetzt werden, 
z. B. zur Vermittlung ihrer Muttersprache und 
landeskundlicher Informationen oder zur Mit-
hilfe bei der Anbahnung bzw. Durchführung 
einer COMENIUS Schulpartnerschaft. Der As-
sistenzkraft muss an der Gastschule eine 
Betreuungslehrkraft zur Seite gestellt werden. 
Anträge von Schulen auf Zuweisung einer 
COMENIUS-Assistenzkraft müssen bis 
31. Januar 2013 im Original (1 Exemplar) di-
rekt bei der NA im PAD (Postfach 2240, 53012 
Bonn) eingereicht werden. Zudem ist eine Ko-
pie des Antrags dem Staatsinstitut für Schul-
qualität und Bildungsforschung, z. H. Herrn 
Markus Schiele (Schellingstraße 155, 80797 
München, Tel.: 089 2170-2244, Fax: 089 2170-
2205, E-Mail: markus.schiele@isb.bayern.de) 
zuzusenden.  

 
b)  Assistenzkräfte 
 

Zukünftige Lehrkräfte aller Fächer, Schulfor-
men und Schulstufen ab dem dritten Studien-
jahr und angehende Lehrkräfte, die noch nicht 
den Vorbereitungsdienst (Referendariat) auf-
genommen haben und bislang noch nicht als 

Lehrkraft beschäftigt waren, können sich als 
COMENIUS Assistenzkraft bewerben. CO-
MENIUS Assistenzkräfte erhalten von der ent-
sendenden Nationalen Agentur einen zielstaat-
abhängigen monatlichen Unterhaltszuschuss 
einschließlich Fahrtkostenzuschuss. 
Anträge sind online und in Papierfassung 
(1 Original)  bis 31. Januar 2013 direkt bei der 
NA im PAD einzureichen. 

 
COMENIUS Lehrerfortbildung 
 
Ziel dieser Aktion ist es, Lehrkräften aller Fächer, 
Schularten und Schulformen sowie anderen im 
Schulbereich tätigen pädagogischen Fachkräften 
(z. B. Schulleiterinnen bzw. Schulleitern, Schul-
verwaltungsfachleuten) die Möglichkeit zu eröff-
nen, an multinational zusammengesetzten Fortbil-
dungskursen in ganz Europa teilzunehmen. Die 
Teilnahme von deutschen Lehrkräften an Kursen in 
Deutschland ist ausgeschlossen. 
 
Folgende Maßnahmen können bezuschusst werden: 

− allgemein berufsbegleitende Fortbildungskurse, 
die z. B. der Erweiterung der unterrichtsbezo-
genen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie des 
Wissens über Schulbildung in Europa dienen; 

− fremdsprachlich ausgerichtete Kurse, die, be-
zogen auf weniger verbreitete und unterrichtete 
Sprachen, auf Erwerb und Ausbau von Sprach-
kenntnissen bzw. die, bezogen auf „große“ 
Zielsprachen (insbesondere Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch), auf die Fähigkeit abzielen, die 
Fremdsprache (Didaktik, Methodik) oder in der 
Fremdsprache (bilingualer Unterricht) zu unter-
richten;  

− Job-Shadowing in Form einer Hospitation oder 
eines Praktikums in einer Schule oder in einer 
schulbezogenen Einrichtung;  

− unter bestimmten Bedingungen: Teilnahme an 
Konferenzen/Seminaren. 

Angebote für COMENIUS-Lehrerfortbildungs-
maßnahmen können u. a. der COMENIUS-
GRUNDTVIG-Datenbank der Europäischen Kom-
mission (http://ec.europa.eu/education/trainingdata-
base/) entnommen werden. Es können aber auch 
Kurse gewählt werden, die nicht in der Datenbank 
verzeichnet sind, aber den notwendigen Kriterien 
entsprechen. 
Die Dauer der Kurse muss bei Fortbildungsmaß-
nahmen mindestens fünf Werktage betragen und 
darf die Gesamtdauer von sechs Wochen nicht 
überschreiten. Die Kosten für Kursteilnahme, Un-
terkunft, Verpflegung und Fahrt werden – abhängig 
vom jeweiligen Zielstaat und der Dauer des Auf-
enthalts – bezuschusst. Es werden ausschließlich 
Antragssteller gefördert, die in den letzten beiden 
Jahren keine Förderung durch EU-Mittel aus dem 
Programm für lebenslanges Lernen erhalten haben. 
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Die Antragstermine sind für das Jahr 2013: 
16. Januar, 30. April, 17. September 
 
Dienstbefreiung  
 
Lehrkräften, die an Mobilitätsmaßnahmen (z. B. 
Vorbereitender Besuch, berufsbegleitende Fortbil-
dungsmaßnahmen) teilnehmen möchten, kann 
Dienstbefreiung gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 der Ur-
laubsverordnung in Verbindung mit § 12 LDO 
gewährt werden. Es sollte durch die Dienstbefrei-
ung grundsätzlich kein Unterricht ausfallen. Die 
Lehrkräfte stellen ihren Antrag auf Dienstbefreiung 
auf dem Dienstweg. 
 
COMENIUS Zentrale Aktionen 
 
COMENIUS Multilaterale Projekte: Im Rahmen 
dieser Aktion werden Projekte zur Weiterentwick-
lung der Lehreraus- und Lehrerfortbildung für die 
Dauer von drei Jahren gefördert.  An einem multila-
teralen Projekt müssen mindestens drei teilnahme-
berechtigte Einrichtungen aus drei am Programm 
teilnehmenden Staaten (darunter mindestens ein 
EU-Mitgliedstaat) beteiligt sein. In jedem Partner-
land muss wenigstens eine der beteiligten Einrich-
tungen im Bereich der Lehreraus- oder Lehrerfort-
bildung tätig sein. Der Zuschuss beträgt voraus-
sichtlich maximal 300.000 € und beläuft sich auf 
höchstens 75 % der Gesamtkosten. 
 
COMENIUS Multilaterale Netzwerke bieten für 
die Dauer von drei Jahren eine Plattform für die 
Zusammenarbeit von COMENIUS-Akteuren aus 
dem Bereich der multilateralen Projekte und Part-
nerschaften mit dem Ziel der Innovation oder Ko-
operation auf bestimmten thematischen Gebieten. 
An einem Netzwerk müssen Institutionen aus min-
destens sechs Teilnehmerstaaten beteiligt sein. Der 
Zuschuss beträgt voraussichtlich maximal 
150.000 € pro Jahr und beläuft sich auf höchstens 
75 % der Gesamtkosten. 
 
COMENIUS Flankierende Maßnahmen mit 
einer Laufzeit von einem Jahr beinhalten Aktivitä-
ten, die im Rahmen des Hauptprogramms nicht 
förderfähig sind. Hier werden insbesondere Konfe-
renzen, Informationskampagnen, Wettbewerbe und 
die Verbreitung von Produkten, Strategien oder 
Lehrmethoden gefördert. Der Zuschuss beträgt 
voraussichtlich maximal 150.000 € und beläuft sich 
auf höchstens 75 % der Gesamtkosten. 
 
Projektanträge für alle zentralen Aktionen sind bis 
zum 31. Januar 2013 direkt bei der Exekutivagen-
tur in Brüssel (Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, 
BE-1140 Brussels) einzureichen. Eine Kopie ist an 
das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung z. H. Herrn Markus Schiele (Schellingstraße 
155, 80797 München) zu senden. 

Aktuelle Informationen, z. B. zu den thematischen 
Prioritäten für 2013, zu antrags- bzw. teilnahmebe-
rechtigten Institutionen und zum Antragsverfahren, 
sind auf den Internetseiten der Exekutivagentur 
veröffentlicht: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 
 
Vorbereitende Besuche für COMENIUS Zentra-
le Aktionen 
 
Die NA im PAD fördert zum Antragsjahr 2013 
voraussichtlich Vorbereitende Besuche zur Vorbe-
reitung der Antragstellung für COMENIUS Multi-
laterale Projekte und Netzwerke sowie Flankierende 
Maßnahmen. Nähere Informationen sind der Inter-
netseite des PAD (http://www.kmk-pad.org) zu 
entnehmen.  
 
Wichtige Hinweise für alle COMENIUS Aktio-
nen 
 
Aufgrund der Vorgaben der Europäischen Kom-
mission ist unbedingt auf die Einhaltung der An-
tragstermine sowie auf formale Korrektheit der 
Anträge zu achten. Verspätet eingehende, unvoll-
ständige oder fehlerhafte Anträge werden automa-
tisch abgelehnt. Nachbesserungen sind nicht mög-
lich.  
Die Antragsfristen, Förderkriterien und grund-
sätzlichen Prioritäten, die bei der Beurteilung der 
Anträge auf finanzielle Unterstützung zur Anwen-
dung kommen, sind folgenden Dokumenten (abruf-
bar unter 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_de.htm) 
zu entnehmen: 

− Aufforderung der Europäischen Kommission 
zur Einreichung von Vorschlägen 2013 – Pro-
gramm für lebenslanges Lernen  

− Programm für lebenslanges Lernen, Leitfaden 
2013, Teil I: Allgemeine Informationen, 
Teil IIa: Sektorale Programme und Aktionen, 
Teil IIb: Ausführungen zu den Aktionen 

− Programm für lebenslanges Lernen: Strategi-
sche Prioritäten 2013  

 
Weitere Informationen zu COMENIUS sind 
über folgende Seiten im Internet verfügbar: 

− Informationen der NA im PAD: 
http://www.kmk-pad.org/ 

− Information des Staatsinstituts für Schulqualität 
und Bildungsforschung: 

 http://www.eu-bildungsprogramme.info/ 

− Informationen des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus: 
http://www.km.bayern.de/lehrer/international/eu-
bildungsprogramme.html  

− Exekutivagentur in Brüssel: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 

− Informationen der Europäischen Union: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/new
prog/index_en.html 
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− Partnersuchbörsen für COMENIUS Schulpart-
nerschaften:  

− Partnersuchbörse auf dem Internetportal 
von eTwinning, Teil der Aktion COME-
NIUS im Rahmen des Programms für le-
benslanges Lernen: 
http://www.etwinning.net/de  

− Partnerschulnetz (virtuelle Partnerbörse im 
Rahmen der Initiative des Auswärtigen 
Amtes „Schulen: Partner der Zukunft“): 
http://www.partnerschulnetz.de  

− britische Partnersuchbörse: 
http://schoolsonline.britishcouncil.org/   

− Partnersuchbörse für COMENIUS Regio: 
Website des Rats der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE) http://www.rgre.de 

 
Walter Gremm 

Ministerialdirigent 
 
StAnz 2012 Nr. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen 

(LLP) 
Ausschreibung für die Tätigkeit als  
eTwinning Moderatorin/Moderator  

1. Januar bis 31. Dezember 2013 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus 

vom 29. August 2012 Az.: I.5-5 L 0121.3.3-1a.69 541 

 
eTwinning ist Teil des EU-Programms 
COMENIUS (Schulbildung) und wird im Rahmen 
des Programms für lebenslanges Lernen (LLP) von 
der Europäischen Kommission gefördert. Über die 
eTwinning-Plattform können Schulen einfach und 
unbürokratisch ein europäisches Austauschprojekt 
starten und die Lehrkräfte werden gezielt dabei 
unterstützt, das Internet für die Gründung von Part-
nerschaften und die Durchführung gemeinsamer 
Projekte zu nutzen. eTwinning eignet sich auch 
bestens zur Vertiefung bestehender COMENIUS-
Schulpartnerschaften. 
Im Rahmen des Projekts eTwinning erfolgt jeweils 
für ein Kalenderjahr die Benennung von eTwin-
ning-Moderatoren, die folgende Aufgaben wahr-
nehmen: 
− Durchführung einer dreistündigen Informati-

onsveranstaltung für Lehrkräfte,  

− Durchführung eines dreistündigen Erfahrungs-
austauschs für aktive eTwinning-Lehrkräfte 
und 

− Teilnahme an einem ca. zweitägigen Moderato-
rentreffen. 

 
Die Tätigkeit als eTwinning-Moderator wird durch 
ein jährliches Honorar in Höhe von 600 € aus EU-
Mitteln vergütet. Ein Moderatorenvertrag inklusive 
Vergütungsvereinbarung  für die Tätigkeit  als 
eTwinning-Moderator wird mit der nationalen Ko-
ordinierungsstelle eTwinning im Pädagogischen 
Austauschdienst (PAD) abgeschlossen. Die Ver-
tragslaufzeit beträgt ein Jahr mit der Option auf 
eine Verlängerung für ein weiteres Jahr. Anrech-
nungsstunden können nicht gewährt werden. Die 
Moderatorentätigkeit wird koordiniert durch das 
zuständige Referat im Staatsinstitut für Schulquali-
tät und Bildungsforschung. 
Zum  1. Januar 2013  werden  für Bayern drei 
eTwinning-Moderatoren neu benannt. Bewerberin-
nen und Bewerber für diese Tätigkeit sollen folgen-
de Voraussetzungen erfüllen: 

− Lehramtsbefähigung an einer allgemeinbilden-
den oder beruflichen Schule, 

− mehrjährige Unterrichtserfahrung,  

− Erfahrung mit europäischen Förderprogram-
men,  

− Beteiligung an einer eTwinning Schulpartner-
schaft, 

− Bereitschaft, sich in die Austauschplattform 
TwinSpace einzuarbeiten. 

 
Neben der Bereitschaft, sich für das EU-
Bildungsprogramm zu engagieren, sind Flexibilität, 
Aufgeschlossenheit für Innovationen, Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Teamarbeit, sicheres und ange-
messenes Auftreten, fundierte Kenntnisse im Um-
gang mit dem PC und dem Internet sowie Organisa-
tionsgeschick wichtige Voraussetzungen für die 
Tätigkeit als eTwinning-Moderator. Die gleichzei-
tige Ausübung der Tätigkeit als eTwinning-
Moderator und COMENIUS-Moderator ist nicht 
möglich. 
 
Bewerbungen sind bis drei Wochen nach dem Er-
scheinen des Amtsblatts auf dem Dienstweg an das 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung (Herrn OStD Arnulf Zöller, Schellingstra-
ße 155, 80797 München) einzureichen. 
 

Dr. Peter Müller  
Ministerialdirektor 

 
StAnz 2012 Nr. 37 
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Ausschreibung von Stellen  
für Ständige Vertreter  

und Weitere Ständige Vertreter  
an staatlichen beruflichen Schulen 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus 

vom 30. August 2012 Az.: VII.2-5 P 9001.1-7a. 86 691 

 
A) Die Stelle des Ständigen Vertreters des 

Schulleiters/der Schulleiterin bzw. der Stän-
digen Vertreterin des Schulleiters/der Schul-
leiterin ist mit sofortiger Wirkung an folgen-
der Schule zu besetzen: 

 
1. Staatliche Berufsschule Erlangen 

An der Staatlichen Berufsschule Erlangen 
wurden im Schuljahr 2011/2012 insgesamt 
3.109 Teilzeitschüler und Teilzeitschüle-
rinnen in gewerblichen, technischen und 
kaufmännischen Klassen unterrichtet.  

 
Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 
mit Amtszulage ausgebracht. 

 
2.  Staatliche Berufsschule II Bayreuth 

An der Schule werden Fachklassen für 
Wirtschaft, Verwaltung und für Gesund-
heit geführt. Im Schuljahr 2011/2012 wur-
den 1.718 Teilzeitschüler und Teilzeit-
schülerinnen unterrichtet. 

 
Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 
mit Amtszulage ausgebracht. 

 
3. Staatliche Berufsschule Neustadt an der 

Aisch – Bad Windsheim 
Die Staatliche Berufsschule Neustadt an 
der Aisch – Bad Windsheim besteht aus 
der Staatlichen Berufsschule Neustadt an 
der Aisch, an der die gewerblich-
technischen und ab 2014 auch die metall-
technischen Klassen geführt werden. An 
der Außenstelle in Bad Windsheim werden 
die kaufmännischen Klassen unterrichtet. 
Die Staatliche Berufsschule Neustadt an 
der Aisch – Bad Windsheim besuchten im 
Schuljahr 2011/2012 insgesamt 40 Voll-
zeitschüler und Vollzeitschülerinnen sowie 
1.189 Teilzeitschüler und Teilzeitschüle-
rinnen.  

 
Der Ständige Vertreter/Die Ständige 
Vertreterin der Schulleiterin wird schwer-
punktmäßig für die Stammschule in Neu-
stadt an der Aisch zuständig sein und dort 
auch unterrichten.  

 
Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 
mit Amtszulage ausgebracht.  
 

4. Berufliche Oberschule Landsberg, Staatli-
che Fachoberschule und Berufsoberschule 
Im Schuljahr 2011/2012 wurden an der 
Fachoberschule 582 Vollzeitschüler und 
Vollzeitschülerinnen in den Ausbildungs-
richtungen Technik, Sozialwesen, Wirt-
schaft und Verwaltung unterrichtet. Im Be-
reich der Berufsoberschule wurden im 
Schuljahr 2011/2012 in den Ausbildungs-
richtungen Wirtschaft und Verwaltung 
sowie Technik 139 Vollzeitschüler und 
Vollzeitschülerinnen unterrichtet. 

 
Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 
mit Amtszulage ausgebracht. 
 

5. Berufliche Oberschule München Wirt-
schaft, Staatliche Fachoberschule und Be-
rufsoberschule 
Im Schuljahr 2011/2012 wurden an der 
Fachoberschule 776 Vollzeitschüler und 
Vollzeitschülerinnen in der Ausbildungs-
richtung Wirtschaft und Verwaltung unter-
richtet. Im Bereich der Berufsoberschule 
wurden im Schuljahr 2011/2012 in der 
Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Ver-
waltung 1.215 Vollzeitschüler und Voll-
zeitschülerinnen unterrichtet. 

 
Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 
mit Amtszulage ausgebracht. 

 
B) Die Stelle des Weiteren Ständigen Vertreters 

des Schulleiters/der Schulleiterin bzw. der 
Weiteren Ständigen Vertreterin des Schul-
leiters/der Schulleiterin ist an folgender Schu-
le mit sofortiger Wirkung zu besetzen: 
 
Staatliche Berufsschule Kaufbeuren mit Staat-
lichen Berufsfachschulen für Hauswirtschaft 
und für Kinderpflege Kaufbeuren 
Die Berufsschule mit gewerblichen, techni-
schen und kaufmännischen Klassen ist mit den 
Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und für 
Kinderpflege organisatorisch verbunden. Die 
Berufsschule besuchen derzeit 2.061 Teilzeit-
schüler/Teilzeitschülerinnen und 29 Vollzeit-
schüler/Vollzeitschülerinnen; die Berufsfach-
schule für Hauswirtschaft zählt 79 Vollzeit-
schüler/Vollzeitschülerinnen und die Berufs-
fachschule für Kinderpflege 87 Vollzeitschü-
ler/Vollzeitschülerinnen. Der Weitere Ständige 
Vertreter/Die Weitere Ständige Vertreterin des 
Schulleiters wird primär für die in der Neben-
stelle der Berufsschule untergebrachten Berufs-
fachschulen zuständig sein, wo er/sie auch im 
fachlichen Unterricht eingebunden sein wird. 
Daneben umfasst die Stelle aber auch die ver-
waltungsmäßige Betreuung der in der Neben-
stelle untergebrachten Klassen der Berufsschu-
le. Auch dort wird ein Unterrichtseinsatz er-
wartet. 
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Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 aus-
gebracht. 

 
Für die Besetzung der Stellen kommen staatliche 
Beamte und Beamtinnen in Betracht. Sie müssen 
die Befähigung für das Lehramt an beruflichen 
Schulen mit einschlägiger Fachrichtung nachwei-
sen. Für die Stellen an den Fachoberschulen und 
Berufsoberschulen kommen auch Beamte und Be-
amtinnen mit der Befähigung für das Lehramt an 
Realschulen mit Ergänzungsprüfung für die Fach-
oberschulen oder mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien in Betracht; diese Bewerber  und 
Bewerberinnen müssen Unterrichtserfahrung an 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen nachwei-
sen.  
 
Auf die geltenden Richtlinien für Funktionen von 
Lehrkräften an staatlichen beruflichen Schulen und 
die Bekanntmachung vom 19. Dezember 2006 
(KWMBl I 2007 S. 7) zur Qualifikation von Füh-
rungskräften an den Schulen wird ergänzend ver-
wiesen.  
 
Für die Besetzung der Stelle des Ständigen Vertre-
ters des Schulleiters/der Schulleiterin bzw. der 
Ständigen Vertreterin des Schulleiters/der Schullei-
terin müssen die Bewerber und Bewerberinnen 
Erfahrungen in einer übertragenen Funktion oder in 
der Schulaufsicht besitzen. Besonderes Gewicht 
wird bei Schulleitern und Schulleiterinnen der Füh-
rungseignung beigemessen. Bewerbungen von 
Schulleitern und Schulleiterinnen werden nicht in 
das Auswahlverfahren miteinbezogen, wenn die 
bisherige Funktion als Schulleiter bzw. Schulleite-
rin weniger als fünf Jahre ausgeübt wird. 
 
Die Stellen des Ständigen Vertreters des Schullei-
ters/der Ständigen Vertreterin des Schulleiters und 
des Weiteren Ständigen Vertreters des Schullei-
ters/der Weiteren Ständigen Vertreterin des Schul-
leiters können auch in Teilzeit (mit einer Unter-
richtspflichtzeit von mindestens 16 Wochenstun-
den) wahrgenommen werden.  
 
Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich 
begrüßt. Schwerbehinderte werden bei im Wesent-
lichen gleicher Eignung bevorzugt. Es wird erwar-
tet, dass die künftigen Funktionsinhaber bzw. die 
künftigen Funktionsinhaberinnen ihre Wohnung am 
Schulort selbst oder in unmittelbarer Umgebung 
nehmen. 

 
Bewerbungen sind zwei Wochen nach Veröffentli-
chung der Ausschreibung im Amtsblatt mit einer 
tabellarischen Darstellung des beruflichen Werde-
gangs auf dem Dienstweg bei der für den Bewer-
ber/die Bewerberin zuständigen Regierung einzu-
reichen.  
 
Bewerbungen für Stellen an den Beruflichen Ober-
schulen – Fachoberschulen und Berufsoberschu-

len – sind von Lehrkräften an staatlichen Fachober-
schulen und Berufsoberschulen über die Schullei-
tung unmittelbar beim Staatsministerium einzurei-
chen; Lehrkräfte von den sonstigen staatlichen 
beruflichen Schulen leiten ihre Bewerbung über die 
Schulleitung und die zuständige Regierung dem 
Staatsministerium zu. Zusätzlich ist in beiden Fäl-
len eine Zweitschrift dem zuständigen Ministerial-
beauftragten zuzuleiten. 
 
Zu den Bewerbungen ist Stellung zu nehmen: 
 
a) von der Schulleitung, die die Bewerbungsun-

terlagen unverzüglich an die Regierung bzw. 
an das Staatsministerium weiterzuleiten hat 
(falls die letzte dienstliche Beurteilung länger 
als vier Jahre zurückliegt oder in vereinfachter 
Form erstellt wurde, muss die Stellungnahme 
ausführlich auf die fachliche Leistung sowie 
Eignung und Befähigung des Bewerbers/der 
Bewerberin, insbesondere im Hinblick auf die 
angestrebte Funktionstätigkeit eingehen und 
eine Anlassbeurteilung beigefügt werden; glei-
ches gilt, wenn der Bewerber/die Bewerberin 
seit der letzten dienstlichen Beurteilung beför-
dert oder mit einer Funktionstätigkeit betraut 
wurde, deren Ausübung im Rahmen der letzten 
dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt 
werden konnte), 

 
b) gegebenenfalls von der zuständigen Regierung, 

in deren Bereich die Funktionsstelle nicht zu 
besetzen ist, binnen zwei Wochen nach Ein-
gang der Bewerbungsunterlagen; die Stellung-
nahme ist gleichzeitig mit den Bewerbungsun-
terlagen und den Personalakten an die Regie-
rung zu übersenden, in deren Bereich die Funk-
tionsstelle zu besetzen ist, 

 
c) von der Regierung, ggf. im Benehmen mit dem 

Ministerialbeauftragten, in deren Bereich die 
Funktionsstelle zu besetzen ist; die Stellung-
nahme ist gleichzeitig mit den Bewerbungsun-
terlagen und den Personalakten baldmöglichst 
beim Staatsministerium vorzulegen, 

 
d) ggf. vom zuständigen Ministerialbeauftragten 

binnen zehn Tagen nach Eingang der Bewer-
bungszweitschrift. 
 

Auf die Mitwirkung der Bewerber und Bewerberin-
nen bei überörtlichen schulischen Aufgaben ist 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
Die Schulleitungen geben die Ausschreibung den 
Lehrkräften durch Aushang im Lehrerzimmer be-
kannt. 
 

Dr. Peter Müller  
Ministerialdirektor 
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Offene Stellen 

Neubesetzung einer frei werdenden Stelle  
am Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung 

 
Zum nächst möglichen Zeitpunkt ist am Staatsinsti-
tut für Schulqualität und Bildungsforschung fol-
gende Stelle in der Abteilung Berufliche Schulen, 
Referat Gewerblich-technische Bildung, für die Zeit 
von fünf Jahren in Vollzeit neu zu besetzen: 
 
Arbeitsbereich:  Metalltechnik 
 
Zentrale Aufgabe ist es, Lehrpläne und Handrei-
chungen für die beruflichen Schulen in diesem 
Bereich zu erarbeiten sowie bei ihrer Einführung 
mitzuwirken.  
Daneben sind die Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation zukunftsfähiger und nachhaltiger Kon-
zepte im Rahmen von Projekten und Schulversu-
chen wichtige Arbeitsschwerpunkte. 
Verbunden mit dem Arbeitsbereich ist eine enge 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, der 
Akademie für Personalführung und Lehrerfortbil-
dung und den Hochschulen. 
 
Vorausgesetzt werden: 
 
Fachliche Qualifikationen: 

− 1. und 2. Staatsprüfung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen, Fachrichtung Metalltech-
nik oder eine vergleichbare Qualifikation 

− Mehrjährige unterrichtliche Tätigkeit an einer 
Berufsschule im Berufsfeld Metalltechnik 

− Überdurchschnittliche Examensnoten 
 
Überfachliche Qualifikationen: 

− Fähigkeit und Bereitschaft zu konzeptioneller 
Arbeit 

− Kreativität und Aufgeschlossenheit für Innova-
tionen 

− Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche 
schnell und umfassend einzuarbeiten 

− Sicheres und überzeugendes Auftreten 

− Bereitschaft und Fähigkeit, Arbeitsgruppen 
anzuleiten und ergebnisorientiert zu führen 

− Überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbeson-
dere bei der Erledigung termingebundener Ar-
beiten 

− Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit im Team 

− Organisations-, Kommunikations- und Ver-
handlungsgeschick 

− Sicherheit im mündlichen und schriftlichen 
Ausdruck 

 
Wünschenswert sind: 

− Erfahrungen in der schulinternen und regiona-
len Lehrerfortbildung 

− Erfahrungen im Bereich Fahrzeugtechnik 

− Zweitfach Mathematik, Physik, Deutsch, Reli-
gionslehre (rk./ev.) oder eine moderne Fremd-
sprache 

− Erfahrungen bei der Erstellung und Betreuung 
von Internetportalen bzw. Schulhomepages 

− Erfahrungen im Umgang mit CSS-
Programmierungen bzw. Web 2.0 basierten 
Plattformen 

 
Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern der 
Dienstbetrieb ganztägig sichergestellt ist. 
Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich 
begrüßt. 
 
Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen, die einen tabellari-
schen Lebenslauf, die letzte dienstliche Beurteilung 
sowie die Zeugnisse der beiden Staatsexamina 
enthalten müssen, sind spätestens zwei Wochen 
nach der Veröffentlichung dieser Ausschreibung im 
Amtsblatt auf dem Dienstweg und zeitgleich direkt 
an das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung, Schellingstraße 155, 80797 München, 
z. H. Herrn OStD Georg Renner (Mailadresse: 
georg.renner@isb.bayern.de) zu richten.  
Der Bewerbung ist eine Anlassbeurteilung (vgl. 
Abschnitt A, Nr. 4.5 der KMBek vom 7. September 
2011 (KWMBl S. 306)) beizufügen. 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung im  
deutschen Auslandsschulwesen 

 
Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordi-
natorin oder als Fachberater/Koordinator ist zu 
besetzen: 
 
Kabul, Afghanistan 
 
Qualifikation:  
 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II 
oder eine gleichwertige Lehrbefähigung in den 
Fächern Deutsch und/oder einer modernen 
Fremdsprache 
 
Bewerbungsfrist: 30. September 2012 
 
Arbeitsbeginn: 1. Februar 2013 
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Kurztext: 
 
Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordinatorin 
bzw. Fachberater/Koordinator in Kabul, Afghanis-
tan (Amani-Oberrealschule) ist zu besetzen. 
 
Text: 
 
Die gesamte Tätigkeit als Fachberaterin/Ko-
ordinatorin bzw. Fachberater/Koordinator erfolgt in 
großer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
und bietet erfahrenen und engagierten Lehrkräften 
die Chance einer höchst interessanten Auslandstä-
tigkeit. 
 
Anforderungsprofil: 

− Umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als 
Fremdsprache und in der Fortbildung mit Er-
wachsenen 

− Mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfah-
rungen in Deutschland und/oder im Auslands-
schuldienst, die die Bewerberin/den Bewerber 
befähigen, den Lehrereinsatz an Partnerschulen 
zu planen, zu organisieren und umzusetzen 

− Profunde Erfahrungen in der Erwachsenenbil-
dung  

− Bereitschaft und Fähigkeit, für die aus 
Deutschland vermittelten Lehrkräfte Führungs-
verantwortung zu übernehmen 

− Fundierte PC-Kenntnisse (MS Office) und 
Erfahrungen in der Gestaltung von Web-Seiten 

− Verhandlungsgeschick im Umgang mit den 
afghanischen Stellen 

− Kooperationskompetenz 

− Hohe interkulturelle Kompetenz 

− Beamtin/Beamter auf Lebenszeit im Schul-
dienst oder unbefristet angestellte Lehrkräfte 
im Schuldienst 

− Ausgezeichnete Englischkenntnisse 

− Diplomatisches Geschick 

− Hohe Teamfähigkeit 
 
Arbeitgeberleistungen:  
 
Finanzielle Regelungen ADLK/BPLK 
 
Tätigkeitsprofil: 

− Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) an den afgha-
nischen Partnerschulen sowie die fachliche und 
organisatorische Koordinierung und Betreuung 
der dort im Bereich DaF eingesetzten Lehrkräf-
te 

− Vorbereitung, Beantragung und Durchführung 
von Prüfungen zum Sprachdiplom der Kultus-
ministerkonferenz 

− Beratung aller Partnerschulen der Bundesrepu-
blik Deutschland in Kabul hinsichtlich der Ein-

führung und fachlichen Begleitung des DSD-
Programms   

− Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, 
PAD u. ä.) 

− Zusammenarbeit mit und Beratung der afgha-
nischen Erziehungsbehörden in allen Fragen 
den Deutschunterricht mit DSD-Abschluss 
betreffend (Curriculumentwicklung, Lehrer-
fortbildung, Abschlüsse u. ä.) 

− Demonstrationsunterricht an den zu betreuen-
den Schulen 

− Durchführung von eigenem Unterricht 
 
Ansprechpartner: 
 
E-Mail: hans-georg-schroeder@bva.bund.de  
Tel.: 01888-358-1446 
 
Für die Bewerbung gilt folgendes Verfahren: 
 
Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentral-
stelle aufgenommen sind, teilen Sie bitte Ihr Inte-
resse am Einsatz als Fachberaterin/Fachberater der 
Zentralstelle schriftlich (formlos) mit.  
 
Wichtig: Informieren Sie bitte auch mit einem ge-
sonderten Schreiben das im Bayerischen Kultusmi-
nisterium zuständige Mitglied des Bund-Länder-
Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland 
(BLASchA), Herrn MR Thomas Mayer, Ref. I.6, 
über Ihre Bewerbung. 
 
Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, 
richten Sie bitte Ihre Bewerbung möglichst um-
gehend zweifach auf dem Dienstweg – über gege-
benenfalls das Staatliche Schulamt und die Regie-
rung – und über das Kultusministerium an das  
 
Bundesverwaltungsamt 
Zentralstelle für das  
Auslandsschulwesen – ZfA 3   
50728 Köln. 
 
Eine Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bitte gleichzeitig unmittelbar an die Zentralstel-
le.  
 
Eine weitere Ausfertigung richten Sie bitte gleich-
zeitig an das im Kultusministerium des Landes 
zuständige Mitglied des Bund-Länder-Ausschusses 
für schulische Arbeit im Ausland, Herrn MR Tho-
mas Mayer, Ref. I.6, Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 
 
Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei 
rechtzeitigem Eingang der vollständigen Bewer-
bungsunterlagen (Freistellung, dienstliche Beurtei-
lung) auf dem Dienstweg erfolgen.  
 



 KWMBeibl Nr. 17*/2012                                                                          203*  

Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben 
genannte Adresse oder über die Homepage der 
Zentralstelle (www.auslandsschulwesen.de). 
 
Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförde-
rung zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbungen 
von Frauen besonders begrüßt. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig 
berücksichtigt. Es wird lediglich ein Mindestmaß 
an körperlicher Eignung verlangt. 
 
– Drittbewerber sind zulässig –  
 
Besondere Hinweise: 
 
Das Bewerberprofil soll eine Einsatzzeit voraus-
sichtlich bis zum 31. Juli 2015 ermöglichen. 
Eine Mitreise von Familienangehörigen oder Le-
benspartnern ist nicht möglich. Die Bewegungs-
möglichkeiten sind nach den Sicherheitsvorgaben 
des Auswärtigen Amtes stark eingeschränkt. Der 
Aufenthalt in weiten Teilen des Landes bleibt ge-
fährlich. Jeder längerfristige Aufenthalt ist mit 
zusätzlichen Risiken behaftet. Bereits bei der Pla-
nung des Aufenthalts sollten die Sicherheitslage 
und die daraus resultierenden Bewegungsein-
schränkungen beachtet werden. Weitere aktuelle 
Informationen zur Sicherheitslage sind im Netz 
unter 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinfor-
mationen/00-SiHi/AfghanistanSicherheit.html  
einsehbar. 
 
Die Tropentauglichkeit muss nachgewiesen werden. 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung im  
deutschen Auslandsschulwesen 

 
Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder 
Schulleiter ist zu besetzen: 
 
Deutsche Schule Concepción, Chile 
 
Arbeitsbeginn: 1. Februar 2013 
Ende der Bewerbungsfrist:  14. September 2012 
 
Landessprachige Schule mit verstärktem Deutsch-
unterricht 
Klassenstufen: 1 bis 12 
Schülerzahl: 804 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 

Sekundarabschluss des Landes 
International Baccalaureate (gemischtsprachig) im 
Aufbau 
 
Qualifikation: 
 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und/oder 
II 
BesGr. A 14/A 15 bzw. die entsprechenden Ent-
geltgruppen des TV-L 
 
Gute Spanischkenntnisse und die Fakultas in einem 
der im GIB deutschsprachig zu unterrichtenden 
Fächer (Deutsch, Geschichte, Biologie) sind er-
wünscht. 
 
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturel-
len Einrichtungen im Gastland wird erwartet. 
 
Für die Stellenausschreibung gilt folgendes Be-
werbungsverfahren: 
 
Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet 
unter der Adresse: www.auslandsschulwesen.de  
zur Verfügung. 
Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach 
auf dem Dienstweg – gegebenenfalls über das 
Staatliche Schulamt und die Regierung – und über 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus an 
das Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) – zu richten.  
Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterla-
gen ist gleichzeitig an das zuständige Mitglied des 
Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im 
Ausland (BLASchA), Herrn MR Thomas Mayer, 
Ref. I.6, Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus, zu senden. 
 
Um direkte Übersendung einer Durchschrift des 
Bewerbungsschreibens, eines ausgefüllten Frage-
bogens, eines Lebenslaufs und der letzten dienstli-
chen Beurteilung an die ZfA (als Vorabinformati-
on) wird gebeten.  
Die Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, 
wenn sie auf dem Dienstweg spätestens vier Wo-
chen nach Ende der Bewerbungsfrist in der ZfA 
vorliegt. Die ZfA entscheidet über eine Förderung 
der Stelle aus Bundesmitteln (Vermittlung). 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der 
Ausschreibung angegebene Besoldungs-/Ent-
geltgruppe innehaben. Soweit Bewerberinnen und 
Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht erfül-
len, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann 
möglich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolg-
reich wahrgenommen wurden, die im Inland zur 
Einweisung in die ausgeschriebene Besoldungs-
gruppe bzw. zur Eingruppierung in die vergleichba-
re Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine 
ausdrückliche Empfehlung für die Tätigkeit als 
Schulleiterin oder Schulleiter im Ausland durch den 
Dienstherrn erforderlich.  
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Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer 
Besoldungs-/Entgeltgruppen auf eine Schulleiter-
stelle bewerben, ist für eine Vermittlung neben der 
Zustimmung des beurlaubenden Landes das Einver-
ständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur 
Gewährung der Zuwendungen auf Basis der für die 
Schulleiterstelle ausgeschriebenen (niedrigeren) 
Besoldungs-/Entgeltgruppe erforderlich. 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung im  
deutschen Auslandsschulwesen 

 
Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordi-
natorin bzw. als Fachberater/Koordinator ist zu 
besetzen: 
 
Bischkek, Kirgistan 
 
Qualifikation:  
 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II 
oder die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II in 
den Fächern Deutsch und/oder einer modernen 
Fremdsprache 
 
Bewerbungsfrist: 30. September 2012 
Arbeitsbeginn:  19. August 2013 
 
Kurztext: 
 
Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordinatorin 
bzw. Fachberater/Koordinator in Bischkek, Kir-
gistan, ist zu besetzen. 
 
Text: 
 
Die gesamte Tätigkeit erfolgt in großer Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung und bietet erfahre-
nen und engagierten Lehrkräften die Chance einer 
höchst interessanten Auslandstätigkeit. 
 
Anforderungsprofil: 

− 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II 
oder ein gleichwertiges Diplom in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdspra-
che  

− Umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als 
Fremdsprache und in der Fortbildungsarbeit 
mit Erwachsenen 

− Mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfah-
rungen in Deutschland und/oder im Auslands-
schuldienst, die die Bewerberin/den Bewerber 
befähigen, das Lehrerentsendeprogramm zu 
planen, zu organisieren und umzusetzen 

− Profunde Erfahrungen in der schulischen Er-
wachsenenbildung, Bereitschaft und Fähigkeit 
im Rahmen des Lehrerentsendeprogramms 
Führungsverantwortung zu übernehmen 

− Fundierte PC-Kenntnisse (MS Office) und 
Erfahrungen in der Gestaltung von Web-Seiten 

− Verhandlungsgeschick im Umgang mit den 
kirgisischen Stellen 

− Hohe interkulturelle Kompetenz  

− Beamtin bzw. Beamter auf Lebenszeit im 
Schuldienst oder unbefristet angestellte Lehr-
kräfte im Schuldienst 

 
Arbeitgeberleistungen: 
 
Finanzielle Regelungen ADLK/BPLK 
 
Tätigkeitsprofil: 
 
Zu den Aufgaben der Fachberaterin/Koordinatorin 
bzw. des Fachberaters/Koordinators gehört: 

− Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) an kirgisi-
schen Schulen sowie die fachliche und organi-
satorische Koordinierung und Betreuung der 
dort eingesetzten Programmlehrkräfte (PLK) 

− Vorbereitung, Beantragung und Durchführung 
von Prüfungen zum Sprachdiplom der Kultus-
ministerkonferenz (DSD I und DSD II) 

− Beratung neuer Schulen, die Interesse haben 
und die Voraussetzungen für die Einführung 
des DSD und den Einsatz von PLK erfüllen 

− Zusammenarbeit mit Mittlerorganisationen 
(DAAD, Goethe-Institut, PAD u. ä.) 

− Zusammenarbeit mit und Beratung der kirgisi-
schen Erziehungsbehörden in allen Fragen den 
Deutschunterricht mit DSD-Abschluss betref-
fend (Curriculumentwicklung, Lehrerfortbil-
dung, Abschlüsse u. ä.) 

− Reisetätigkeit 

− Durchführung von eigenem Unterricht an den 
zu betreuenden Schulen 

 
Ansprechpartner: 
 
für Informationen zur Stelle: 
E-Mail: wilhelm.kruesemann@bva.bund.de 
Tel.: 0221 758-1438 
 
für Informationen zum Bewerbungsverfahren:  
E-Mail: marita.hannemann@bva.bund.de 
Tel.:  0221 758-1455 
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Besondere Hinweise: 
 
Das Bewerberprofil soll eine zunächst sechsjährige 
Regeleinsatzzeit ermöglichen. 
 
Für die Bewerbung gilt folgendes Verfahren: 
 
Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentral-
stelle aufgenommen sind, teilen Sie bitte Ihr Inte-
resse am Einsatz als Fachberaterin/Koordinatorin 
bzw. als Fachberater/Koordinator der Zentralstelle 
schriftlich (formlos) mit.  
 
Wichtig: Informieren Sie bitte auch mit einem ge-
sonderten Schreiben das im Bayerischen Kultusmi-
nisterium zuständige Mitglied des Bund-Länder-
Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland 
(BLASchA), Herrn MR Thomas Mayer, Ref. I.6, 
über Ihre Bewerbung. 
 
Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, 
richten Sie bitte Ihre Bewerbung möglichst umge-
hend zweifach auf dem Dienstweg – gegebenenfalls 
über das Staatliche Schulamt und die Regierung – 
und über das Kultusministerium an das  
 
Bundesverwaltungsamt 
Zentralstelle für das 
 Auslandsschulwesen – ZfA 3 –  
50728 Köln. 

Eine Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bitte gleichzeitig unmittelbar an die Zentralstel-
le.  
 
Eine weitere Ausfertigung richten Sie gleichzeitig 
an das zuständige Mitglied des Bund-Länder-
Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland, 
Herrn MR Thomas Mayer, Ref. I.6, Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus.  
 
Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei 
rechtzeitigem Eingang der vollständigen Bewer-
bungsunterlagen (Freistellung, dienstliche Beurtei-
lung) auf dem Dienstweg erfolgen.  

Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben 
genannte Adresse oder über die Homepage der 
Zentralstelle (www.auslandsschulwesen.de). 
 
Das Bundesverwaltungsamt hat sich die Frauenför-
derung zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbun-
gen von Frauen besonders begrüßt. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei gleicher Eignung vor-
rangig berücksichtigt. Es wird lediglich ein Min-
destmaß an körperlicher Eignung verlangt. 
Es wird eine den landesspezifischen Anforderungen 
entsprechende körperliche Belastbarkeit erwartet. 
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